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Verordnung 
über den Einsatz von Ersatzfahrzeugen im Güterkraftverkehr 

(Ersatzfahrzeug-Verordnung GüKG) 

Vom 2. Januar 1973 

Auf Grund des § 12 Abs. 3 und des § 48 Abs. 1 
Nr. 4 des Güterkrnftverkehrsgesetzes in der Fassung 
der Bekannlmuchung vom 22. Dezember 1969 (Bun
desgesetzbl. 1970 I S. 1), zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur AndcrunrJ des Güterkraftverkehrs
gesetzes vom 24. Dezember 1971 (Bundesgesetzbl. I 
S. 2149), wird mit Zustimmung des Bundesrates ver
ordnet: 

§ 1 

(1) Ersatzfahrzeuge im Sinne des § 12 Abs. 3 oder 
des § 48 Abs. 1 Nr. 4 des Güterkraftverkehrsgesetzes 
dürfen höchstens für die Dauer von 30 Tagen an 
Stelle des sonst im genehmigten Güterfernverkehr 
oder im zulässigen Werkverkehr verwendeten und 
ausgefallenen Kraftfahrzeugs eingesetzt werden. Die 
nach § 6, § 6 a oder § 51 des Güterkraftverkehrsge
setzes zu erteilende Standortbescheinigung ist ent
sprechend zu befristen. 

(2) Weist der Unternehmer nach, daß die Frist 
nach Absatz 1 nicht eingehalten werden kann, so 
kann auf Antrag die Frist angemessen verlängert 
werden. Absatz 1 Satz 2 findet Anwendung. 

§ 2 

(1) Die im Werkfernverkehr ausschließlich für 
grenzüberschreitende Beförderungen verwendeten 

und im Geltungsbereich des Güterkraftverkehrsgeset
zes zugelassenen Ersatzfahrzeuge, die als Lastkraft
wagen mehr als 4 t Nutzlast oder als Zugmaschinen 
eine Leistung über 55 PS haben, brauchen bei der 
Bundesanstalt für den Güterfernverkehr dann nicht 
mit dem von ihr vorgeschriebenen Formblatt ange
meldet zu werden, wenn das ausgefallene Kraftfahr
zeug bei ihr nach § 52 Abs. 4 des Güterkraftverkehrs
gesetzes angemeldet ist. Die Meldebestätigung ist 
bei dem Ersatzfahrzeug mitzuführen und auf Ver
langen der zuständigen Kontrollbeamten zur Prüfung 
auszuhändigen. 

(2) Die mit dem Ersatzfahrzeug durchgeführten Be
förderungen im Werkfernverkehr sind in der zusam
menfassenden Ubersicht (§ 52 Abs. 2 des Güterkraft
verkehrsgesetzes) aufzuführen, die für das ausgefal
lene Kraftfahrzeug erstellt wird; sie sind unter An
gabe des amtlichen Kennzeichens und der Nutzlast 
des Ersatzfahrzeugs sowie mit dem Zusatz „Ersatz
fahrzeug" kenntlich zu machen. 

(3) Die mit dem Ersatzfahrzeug durchgeführten 
Beförderungen im Güterfernverkehr sind in der Mo
natszusammenstellung (§ 58 Abs. 1 des Güterkraft
verkehrsgesetzes), die für die verwendete Genehmi
gung erstellt wird; mit dem Zusatz „Ersatzfahrzeug" 
kenntlich zu machen. 
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§ 3 

Ordnungswidrig im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 3 
des Güterk r,ütvcrkchrsgesctzcs hundelt, wer vor
sätzlich oder fohrJJssirf 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Salz 2 die Meldebestätigung 
nicht mitführt oder nicht zur Prüfung aushändigt, 

4. entgegen § 2 Abs. 2 in der zusammenfassenden 
Ubcrsicht nc:ich § 52 Abs. 2 des Güterkraftver
kchrsgesctzes die mil dem Ersatzfahrzeug durch
geführten Beförderungen nicht aufführt oder nicht 
kenntlich macht, 

3. entgegen § 2 Abs. 3 in der Monatszusammenstel
lung nach § 58 Abs. 1 des Güterkraftverkehrs
geselzcs die mit dem Ersatzfahrzeug durchgeführ
ten Beförderungen nicht kenntlich macht. 

Bonn, den 2. Januar 1973 

§ 4 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes vorn 4. Januar 1952 (Bundes
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 105 des Güter
kraftverkehrsgesetzes auch im Land Berlin. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün
dung in Kraft. Am gleichen Tage tritt die Verord
nung über den Einsatz von Ersatzfahrzeugen im 
Werkverkehr vom 20. Dezember 1970 (Bundesge
setzbl. I S. 1781) außer Kraft; die auf Grund dieser 
Verordnung erteilten Bescheinigungen gelten weiter. 

Der Bundesminister für Verkehr 
In Vertretung 
Wittrock 
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Bekanntmachung 
zu§ 4 des Warenzeichengesetzes 

Vom 18. Dezember 1972 

J\ uf Grund des § 4 Abs. 2 Nr. 3 des Warenzeichen
qcsetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Januar 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 1, 29), zuletzt 
qcündert durch Gesetz vom 23. Juni 1970 (Bundes-
9csclzbl. I S. 805), wird in der Anlage ein Gewähr
wichen bekanntgemacht, das in Algerien für Erzeug
nisse des Weinbaus eingeführt ist. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bel< anntmachung vom 25. September 1972 (Bundes
gcselzbl. I S. 1890). 

Bonn, den 18. Dezember 1972 

Der Bundesminister der Justiz 
Gerhard Jahn 

Gewährzeichen 

Anlage 

des Algerischen „Institut de la Vigne et du Vin" 

dLGERIE 
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
6. Dezember 1972 - 1 BvR 230/70, 1 BvR 95/71 -, 
ergc:mgen auf Verfassungsbeschwerden, wird nach
folgender Entscheidungssatz veröffentlicht: 

§ 5 Absatz 2 Satz 2 des Hessischen Schulpflicht
gesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Ände
rung der hessischen Schulgesetze vom 29. März 
1969 (Gesetz- und Verordnungsbl. I S. 44) - Be
kanntmachung der Neufassung vom 30. Mai 1969 
(Gesetz- und Verordnungsbl. I S. 104) - ist wegen 
Verstoßes gegen Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 und 
Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes insoweit 
nichtig, als in den Schuljahrgängen 5 und 6 der 
Besuch einer weiterführenden öffentlichen Schule 
außerhalb des Schulbezirks oder einer privaten 
Ersatzschule ausgeschlossen wird. 

Der vorstehende Entscheidungssatz hat gemäß 
§ 31 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfas
sungsgericht Gesetzeskraft. 

Bonn, den 20. Dezember 1972 

Der Bundesminister der Justiz 
Gerhard Jahn 
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